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Praktische Formulare für den Anstaltsbetrieb von E. Gossauer

In allen Heimen und Anstalten sind die leitenden

Persönlichkeiten und oft auch das Personal
mit Arbeit überhäuft. Nur wer mitten in einer
solchen Organisation steht, weiß, wie hundertfältig

die Pflichten und Anforderungen sind. Von
außen betrachtet bieten diese Häuser ja ein ganz
anderes Bild, man hört hin und wieder den
Ausdruck: Pfründe. Diese Auffassung entspricht den
Tatsachen nicht.

In jeder Anstalt gibt es viel Schreibarbeiten.
Manchmal fehlt die nötige Zeit; vieles bleibt
liegen und wartet oft wochen- oder gar monatelang
auf Erledigung. Es kommt auch vor, daß dies
oder jenes zu buchen vergessen wird. In Zeiten
strenger Garten- oder Hausarbeit, beim Anbau
oder in der Ernte, während der Examen oder bei
Festen usw. häuft sich die Arbeit so sehr, daß
kostbare Nachtstunden, welche dem Feierabend
oder der Nachtruhe gehören sollten, in Anspruch
genommen werden.

Aus diesen und auch aus Gründen der Ueber-
sicht und Ordnung ist es notwendig, alles zu
vereinfachen, so daß für diese Arbeiten möglichst
wenig Zeit benötigt wird. In der Praxis sind wir
zu Formularen gekommen, die übersichtlich und
handlich sind und sich vielfach bewährt haben.
Sie können leicht mit der Schreibmaschine oder
einem Vervielfältigungsapparat hergestellt werden,
wenn man nicht vorzieht, Halbkarton mit der
entsprechenden Einteilung drucken zu lassen.
Vielleicht ist man da und dort dankbar, einige
Hinweise zu erhalten, wie man alles praktisch
einrichten kann. Diese Formulare benötigen für die
vielfachen Eintragungen wenig Zeit. Denken wir
an unsere Mitarbeiter. Wie oft kommt ein Leiter
in die Lage, über ein früheres Angestelltes
Auskunft zu erteilen. Die Personen sind uns nicht
immer präsent und doch soll die Auskunft richtig
und klar sein. Da greifen wir die betr. Karte
heraus, sie sind ja alle alphabetisch geordnet: hier
liegt die Auskunft vor uns! Oder wir müssen

einer Angestellten in dem und dem Monat den
Gehalt aufbessern, und sind nicht genau im Bild,
zu welchem Zeitpunkt das geschehen soll. Wieder
gibt uns die Karte Auskunft — sofern sie
nachgeführt wird, was erste Notwendigkeit ist.

Wir wollen nun einige Karten mit ihrer
Einteilung zeigen. Betrachten wir zunächst eine

Personalkarte für Angestellte.
Sie dient für alle Mitarbeiter und schließt auch
die Leitung selber ein. Die Vorderseite bedarf
keiner Erläuterungen.

Wichtig ist die Uebersicht der erhaltenen
Schlüssel, sowie das Verzeichnis des Privateigentums

in der Anstalt. Wie oft gibt es sonst bei
Austritten Unannehmlichkeiten! Wir empfehlen
auch die Versicherung des event. Mobiliars incl.
Vasen, Decken etc., sowie die Kleider etc. in
einem Anhang zur Mobiliarversicherung des
Heims. Die Prämie übernimmt die Anstalt; sie
kann auch zu gleichen Teilen von dieser und dem
Eigentümer getragen werden. In Zürich wird
alles pro erwachsene Person mit Fr. 3000.— auf
Kosten der Heime versichert. In einem Brandfall
geht dann niemand leer aus.

So nötig die übersichtliche Aufhängung aller
„allgemeinen" Schlüssel in einem Kasten im Büro
oder sonst an einem geeigneten Platz ist, so
notwendig erweist sich das Verzeichnis der
abgegebenen Schlüssel an das Personal. Tritt jemand
aus dem Dienst aus, dann sind alle ordnungsgemäß

lt. Personalkarte abzugeben oder zu
ersetzen. Die Unterschrift ist daher unerläßlich.
Eine besondere Frage betrifft die Beschriftung
der allgemeinen Schlüssel. Wir haben die Erfah-
rung gemacht, daß (selbstgeschriebene) Messing-
schildchen, in welche die Namen mit Buchstabenstempeln

eingeschlagen und mit einem Ring mit
dem Schlüssel verbunden werden, sich sehr gut
bewährt haben. Alle käuflichen Schildchen erwiesen

sich bei uns zu schwach. Wie oft liegt ein
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